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bet re f fend die Tota l revis ion der V e r m e s s u n g s g e s e t z g e b u n g 

1. Einleitang' - ^ • ' . 

Die amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe und stützt sich insbesondere 

Z G B , Art.38 SchlTZGB). Die Durchführung der amtlichen Vermessung ist jedoch 
den Kantonen übertragen. -
Die amtliche Vermessung diente ursprünglich allein der Grundbuchführung (Er­
stellung des Grundbuchplanes). Dem Ruf nach allgemeinem Zugang und allge­
meiner Benutzung der gesammelten Daten der amtlichen Vermessung trug der 
Bund mit dem Projekt «Reform der amtlichen Vermessung (RAV)» Rechnung. Als 
Ergebnis ist am I .Januar 1993 die Verordnung des Bundesrates über die amtliche 
Vermessung vom 18. November 1992 (VAV; SR 211.432.2) in Kraft getreten. Sie 
umschreibt die generelle Erfassung, Bearbeitung und Nutzung der Daten. Die frü­
here Hauptaufgabe - die Erstellung des Grundbuchplanes - wird zu einer Aufgabe 
neben anderen. . 

2. Parlamentarische Verstösse _ 

Grossrat Schlegel reichte am 10.September 1979 eine Motion ein, die den Regie­
rungsrat einlud, das Gesetz über das Vermessungswesen vom 18. März 1867 und -
das Dekret über die Nachführung der Vermessungswerke vom 23. November 
1915 den,heutigen Erfordernissen anzupassen. Die Motion ist vom Grossen Rat 
am 19. Februar 1980 angenommen worden. Im Verwaltungsbericht der Baudirek­
tion für das Jahr 1985 wurde erwähnt, dass frühestens im Jahre 1986 entschieden 
werden könne, ob die Revision der Vermessungsvorschriften auf kantonaler Ebe­
ne in Angriff genommen werden könne oder ob das Ergebnis der «Reform der 
amtlichen Vermessung» abgewartet werden müsse. Gestützt auf diesen Hinweis 
reichte Grossrat Dütschleram 25.März 1987 eine Interpellation ein. E r w i e s darauf 
hin, dass die geltenden gesetzlichen Grundlagen über das Vermessungswesen im 
Kanton Bern dringend erneuerungsbedürftig seien. Der Regierungsrat machte in 
seiner Antwort vom I .Juli 1987 darauf aufmerksam, dass die Motion Schlegel 
nicht vergessen sei und dass die Vorarbeiten im Rahmen der verfügbaren Kapazi­
täten vorangetrieben würden. Die Vorarbeiten müssten auf die neuen Bundesvor-

Der vom eidgenössischen Parlament am 20. März 1992 verabschiedete Bundesbe-

am 18. November 1992 genehmigte Verordnung über die amtliche Vermessung 

sind am- I . Janua r 1993 in Kraft getreten. Den Kantonen w u r d e eine zwei jähr ige 
Übergangsfrist für den Erlass des kantonalen Äusführuhgsrechtes eingeräumt. ' 
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Grenzzeichen. Die°Kantone haben ferner^das^Meldewesen sowfe d'ie E?nslchHn 
die Daten der amtlichen Vermessung und deren Abgabe zu regeln. Die Gebühren­
hoheit für den Bezug von Auszügen und Auswertungen liegt ganz bei den Kanto­
nen. Der Kanton hat Rechtsgrundlagen festzulegen für die Verteilung der nicht 
durch Bundesbeiträge gedeckten Kosten zwischen Kanton, Gemeinden, Grundei­
gentümern und den Benützern. Diese Fragen können nicht mit einer blossen Teil­
revision der geltenden Vermessungsvorschriften gelöst werden - Vorschriften, 
die zum Teil aus dem letzten Jahrhundert stammen (Dekret vom 8. Dezember 

Gemeinden des neuen Kantonsteils, Gesetz vom 18. März 1867 über das Vermes­
sungswesen, Dekret vom I.Dezember 1874 über die Parzellarvermessung im al­
ten Kantonsteil, Dekret vom 23. November 1915 über die Nachführung der Ver­
messungswerke, Dekret vom 26. Februar 1930 zur Förderung der Grundbuchver­
messung, Dekret vom 11.September 1878 über die Bereinigung der Gemeinde­
grenzen im alten Kantonsteil). Die kantonalen Ausführungsbestimmungen zu den 
Bundesvorschriften müssen von Grund auf neu geschaffen werden. 

4. Zielsetzung und Systematik der Neuordnung ' 

Das neue Vermessungsgesetz lehnt sich eng an die bundesrätliche Verordnung 
über die amtliche Vermessung an. Grundsätzlich wird d'arauf verzichtet, die Bun-

len Vorschriften wären ohne solche Wiederholungen nicht mehr verständlich. 

wird'^verzichtet, insbesondere wird davon abgesehe^n, den Inhalt der amtlichen 

Vermessung zu erweitern oder die Minimalanforderungen des Bundes an die Da­

ten zu verschärfen. Andererseits schliesst die Neuordnung aber nicht aus, mit ei­

sen Schritt zu halten. 
V 

5. Finanzielle Auswirkungen 

5.1 Allgemeines 

Laut den Zielsetzungen der amtlichen Vermessung müssen in Zukunft im Kanton 
Bern folgende Arbeiten ausgeführt werden: 
- Fertigstellung der Ersterhebungen im Oberland, 
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— Ersatz der aus dem letzten Jahrhundert stammenden, provisorisch anerl<ann-

— Erneuerung der definitiv anerkannten, d. h. nach Einführung des ZGB erstellten 
Vermessungswerke. 

Die im Rahmen des Projektes «Reform der amtlichen Vermessung» durch den 
Bund im Jahre 1993 ausgearbeitete Kostenschätzung rechnet für den Kanton 
Bern mit Gesamtkosten von 715 Mio. Franken, wovon 315 Mio. Franken vom Bund 

Kanton zu regeln. 
Die Kostenschätzung beruht auf den 1993 geltenden Vermessungstarifen. Wür­
den diese Arbeiten — entsprechend den ursprünglichen Vorstellungen des Bundes 
— in den nächsten dreissig Jahren ausgeführt, hätte dies ein jährliches Vermes­
sungsprogramm in der Höhe von ungefähr 24 Mio. Franken zur Folge. 

femiichen Wettbewerbes in der Arbeitsvergabe der amtlichen Vermessung wer-

Wegen der Finanzknappheit des Bundes muss zudem in Zukunft mit stark redu­
zierten Verpflichtungskrediten gerechnet werden. In erster Priorität sind die Ver­
messungen in den Baugebieten zu erstellen bzw. zu erneuern. Bei den folgenden 
Kostenvergleichen wird deshalb für den Kanton Bern von einem jährlichen Ver­
messungsprogramm von 15 Mio. Franken ausgegangen. 

. 5.2 Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton, Gemeinden und Dritten 

a Bund ' • • ' 

Laut Artikel 39 Schlusstitel zum ZGB trägt der Bund zur Hauptsache die Kosten 
der amtlichen Vermessung. Die Beiträge werden entsprechend der Finanzkraft 
der Kantone gnd entsprechend der Beitragszonen abgestuft. 

Für den Kanton Bern gelten ab 1.1.1995 folgende Ansätze: 

Ersterhebung Beitragszone 1 53% 
' Beitragszone 2 68% 

Beitragszone 3 83% 

Erneuerung Beitragszone 1 26% 
/ • Beitragszone 2 3 0 % 

Beitragszone 3 50%. 

Vermarkung . - Beitragszone 3 33% 

Periodische Nachführung Beitragszonen 1-3 22% 

menlegungen in Gebieten mit aner­
kannten Vermessungen ' ' ; 

Definition der Beitragszonen: 
Beitragszone 1: Überbaute Gebiete und Bauzonen. 

des Berggebietes gemäss Viehwirtschaftskataster. 

h Kanton . • • . • ' • 

Der Kanton erbringt folgende Leistungen: ' -
- Das Vermessungsamt erledigt als Aufsichtsbehörde die administrativen und or­

ganisatorischen Arbeiten. 
- Das Vermessungsamt ist verantwortlich für die Ersterhebung, die Nachführung 

und den Unterhalt der Lage- und Höhenfixpunktnetze 2 über das ganze Kan-

- Der Bund macht seine Leistung an die Vermarkung in der Beitragszone 3 davon 
abhängig, dass der Kanton einen angemessenen Kostenanteil übernimmt. Ge-

recSigten Kosten^NTcTgeltenX^ 
Drittel des Bundesbeitrages (für 1995: 22%). 

- Der Kanton unterstützt die Ersterhebung und die Erneuerung der Vermessungs-

Geltende Regelung: Nach Artikel 1 und 4 des Dekretes zur Förderung der Grund­
buchvermessung vom 26. Februar 1930 (BSG 215.346.1) werden die Kosten der 
Neuvermessung (Vermessung und Vermarkung) zinslos bevorschusst. Die Ge-

noch Kantonsbeiträge gedeckt werden, im Zeitraum'zwischen dem Beginn der 
Arbeiten und 10 Jahre nach der im Vermessungsvertrag festgesetzten Abliefe­
rung des Vermessungswerkes an das kantonale Vermessungsamt in gleichmäs-
sigen Raten zinslos zurückzuerstatten. Den Gemeinden, welche ihren Vor-
schuss nach Vollendung der Arbeiten vollständig und sofort zurückzahlen, wird 

Im Berner Jura wurden bisher ebenfalls die Gemeindeanteile an der Nach­
führung gestützt auf Artikel 3 des Dekretes betreffend die Bewilligung neuer 
Katastervorschüsse an die Gemeinden des neuen Kantonsteils vom 22. Novem­
ber 1866^(BSG 215.346.3) zinslos bevorschusst. Die Rückzahlung erfolgt in vier 

50% 
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Nachteile der geltenden Regelung: Die heute geltenden Vorschriften verbieten 
die Bevorschussung der Erneuerung der Vermessungswerke, welche in Zu­
kunft stark an Bedeutung gewinnen wird. Die finanzielle Beteiligung des Kan­
tons hängt zudem in grossem Masse vom Zahlungsmodus der Gemeinde ab 
(sofortige Zahlung oder Rückzahlung in 10 Jahresraten). Die lange Rückzah­
lungsdauer (ca. 15 Jahre) ist für den Kanton mit einem grossen administrativen 
Aufwand verbunden. 
Die Bevorschussung der Gemeindeanteile an die Nachführung gilt nur für 
einen Teil des Kantonsgebietes. 

Regelung laut Gesetzesentwurf: Die Bevorschussung hat sich bewährt. Sie er­
leichtert den Gemeinden die Erfüllung einer wichtigen Infrastrukturaufgabe. 
Zukünftig sollen für Ersterhebungen (inkl. Vermarkung), Erneuerungen und pro­
visorische Numerisierungen Darlehen gewährt werden. 
Um das Abrechnungswesen zu straffen, haben die Gemeinden die Darlehen im" 
Zeitraum zwischen dem Beginn der Arbeiten und dem Vorliegen der Schlussab­
rechnung in gleichmässigen Jahresraten zurückzuerstatten. 
Auf die bisherige Bevorschussung der Nachführung im Berner Jura wird hinge­
gen verzichtet. 

- Alle Daten, welche nicht laufend nachgeführt werden können, unterliegen nach 
den neuen Bundesvorschriften der periodischen Nachführung. Diese erfolgt in 
der Regel in einem Zyklus von zehn Jahren und erstreckt sich über grössere, zu­
sammenhängende Gebiete. Dabei können die Gemeindegrenzen überschritten 
werden. Die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Restkosten wer­
den zwischen Kanton und Gemeinden geteilt. 

c Gemeinden 

Die Gemeinden haben folgende Kosten zu übernehmen: 
- die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Restkosten der Ersterhe­

bung, der Erneuerung und der provisorischen Numerisierung, 
- allfällige (freiwillige) Beiträge an die Vermarkung, 
- die Hälfte der Restkosten der periodischen Nachführung, 
- den Unterhalt der Lagefixpunkte 3 und der Vermessungsakten, 
- die Kosten einer allfällig eigenen Dienststelle. 

d Dritte 

- Vermarkung im Rahmen der Ersterhebung: 
Die Eigentümer tragen die nach Abzug allfälliger Bundes- und Kantonsbeiträge 
verbleibenden Restkosten. Die Gemeinden können (freiwillige) Beiträge leisten. 

- Laufende Nachführung (Gebäudenachführung, Grenzänderungen): 
Der Geometer stellt in Zukunft die Kosten dem Verursacher direkt in Rechnung. 
Bisher hatten die Gemeinden für die Gebäudenachführung aufzukommen, so­
fern sie kein entsprechendes Reglement für die Kostenüberwälzung besessen. 

- Für den Bezug von Daten numerischer Vermessungen sowie die gewerbliche 
Nutzung sind Gebühren zu entrichten. 

5.3 Zusammenfassung 

Jährliche Gesamtkosten der amtlichen Vermessung gemäss geltender Regelung . 

Total 
in Mio. Fr. 

. Bund 
in Mio. Fr. 

Kanton 
in Mio. Fr. 

Gerneinden in 
Mio. Fr. 

ElgentQrner 
in Mio. Ft. 

Vermessungsprogramm 
Vermarkung 1+2 
Vermarkung 3 
Ersterhebung 
Erneuerung 

2.500 
1.250 
6.250 
5.000 

1 
0.400 
4.375 
1.500 

0.250 .. _ 
• 2.500 

0.600 
• 1.875 

3.500 

- •••y" 

Eventuell: 
Beteiligung der Eigen­
tümer an den 
Vermarkungskosten 

• 

-1.000 +1.000 

Vorschuss- und 
Darlehenskosten 
5% von 52 Mio. 

2.600 2.600 ' 

Laufende Nachführung' 
der Verm. Werke 

12.000 4.000 • 8.000 

Eventuell: 
Beteiligung der Eigen­
tümer an den Kosten 
der Gebäudenachführung 

-
-2.000 +2.000 

Periodische 
Nach|ührung 

1.000 0.230 0.385 0.385 : —' , 

Total Bruttokosten 30.600 , 6.505 3.235" • • 9.860» •; •. ' 11.000 " ' 

Erträge: 
- numerischer 
Datenbezug ̂  
-Gewerbliche 
Nutzung" 

-0.400 . 

-0.100 -0.025 

• -Ö.100 

-0.065 

-0.300 ' • -

-0.010 
• 

Total Nettokosten 30.100 6.480 3.070 9.550 11.000 

" Nicht inbegriffen sind die Aufwendungen des Kantons für den «Betrieb» des kantonalen 
Vermessungsamtes. ' • 
Die jährlichen Nettokosten belaufen sich auf ca. 2.5 Mio. Fr. 

" Nicht inbegriffen sind die Kosten der Gemeinden für den Betrieb eigener Dienststellen für 
Vermessungen (Bern, Biel) sowie allfällige Verwaltungskosten. 

» Die Gebühren für den Bezug von Daten numerischer Vermessungen werden zwischen 
Kanton (Anteil V» = Entschädigung für die Gebührenerhebung) und den Gemeinden (An-

. teil %) aufgeteilt. 
/ " Der Kanton hat dem Bund Vi der erhobenen Gebühren abzuliefern. 

Gemeinden mit eigenei- Vermessungsdiensstelle erheben die Gebühren selber. Sie teilen 
. diese mit dem Kanton. 



4 

Total 
in Mio. Fr. 

Bund 
in Mio. Fr. 

Kanton 
in Mio. Fr. 

Gemeinden 
in Mio. Fr. 

Eigentümsr 
in Mio. Fr. 

Vermessungsprogramm 
Vermarkung 1+2 
Vermarkung 3 
Ersterhebung 
Erneuerung 

2.500 
1.250 
6.250 
5.000 

0.400 
4.375 
1.500 

0.250 
1.875 
3.500 

Ii 

Eventuell: 
Beteiligung der Gemein­
den ^ 
an den Vermarkungs­
kosten 

+1.000- -1.000 

Darlehenskosten 
5% von 24.44 Mio. Fr. 

1.222 1.222 

Laufende Nachführung 
der Verm. Werke 

12.000 2.000 10.000 

Periodische 
Nachführung 

1.000 . 0.230 0.385 0.385 

Total Bruttokosten 29.222 6.505 1.857'' 8.760" 12.100 ' 

Erträge: 
- numerischer 
Datenbezug'' 
-Gewerbliche 
Nutzung" 

-0.400 

-0.100 -0.025 
f 

-0.100 

-0.065 

-0.300 

-0.010 

Total Netto kosten 28.722 6.480 1.692 8.450 12.100 

" Nicht inbegriffen sind die Aufwendungen des Kantons für den «Betrieb» des kantonalen 
Vermessungsamtes. 

" Nicht inbegriffen sind die Kosten der Gemeinden für den Betrieb eigener Dienststellen für 

Kanton (Anteil Vi = Entschädigung für die Gebührenerhebung) und^den Gemeinden (An-

^ 1 

Vergleich der jährlichen Gesamtkosten 
Gesetzesentwurf - Geltendes Recht 

Total Bund Kanton • Gemeinden EiQentOmer , 
in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. 

Geltendes 30.100 6.480 3.070 9.550 11.000 • 
Recht 

Gesetzes­ , 28.722 6.480 1.692 8.450 , 12.100 
entwurf 

Differenz -1.378 0.000 -1.378 -1.100 +1.100 
Minderkosten Minderkosten Minder­ . Mehrbelastung 
gemäss gemäss belastung gemäss 
Gesetzes­ Gesetzes­ gemäss Gesetzes-',, 
entwurf entwurf Gesetzes­ entwurf 

entwurf 

Die Verkürzung der RückZahlungsfrist für die zinslosen Darlehen laut Gesetzesent­
wurf entlastet den Kanton. • 
Die Gemeinden werden durch die konsequente Einführung des Verursacherprin­
zips für die Nachführung und die Überwälzung der Restkosten der Vermarkung im 

9 * *9 " 3St9t. 

Zum yernehmlassungsentwurf gingen rund fünfzig Stellungnahmen ein. Die Not-

Der Gesetzesentwurf wurde grundsätzlich begrüsst. Die meisten Anliegen konn­
ten bereinigt werden. Wegen der Harmonie mit der Terminologie der Bundesvor­
schriften mussten als unklar kritisierte Begriffe (z.B. «öffentliche Unternehmen», 

a ' o i e Freisinnig-Demokratische Partei, der KantonatBernisch^ 

gäbe mit liberalen Mitteln erfüllt wird. Verlangt wird aber eine weitergehende 

Privatisierung, insbesondere wird gewünscht, dass der Kanton und die Ge­

schaffen, r . g e Dienststelle fü r Vermessung zu 

Die Bundesvorschriften erlauben den Gemeinden die Schaffung einer eigenen 
Dienststelle für Vermessung. Nach Auffassung des Regierungsrates ist es nicht 
Aufgabe des Kantons, hier in die Autonomie der Gemeinde einzugreifen. Jede 
Gemeinde hat selber zu entscheiden, ob sie eine eigene Dienststelle schaffen 
will oder nicht. Weil dafür qualifiziertes Personal (patentierter Ingenieur-Geo-

ben den Dienststellen für Vermessung der^Städte Bern und Biel andere Gemein-
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rnehreren hunderttausend Franken (Neuerstellung und Nachführung der Trian­
gulation 4. Ordnung, Nachführung des Übersichtsplans). Das Vermessungs­
amt erledigte nur kleinere Arbeiten oder sehr spezialisierte Arbeiten selber. Da 
der Aufwand für die Vergabe, die Koordination und die Kontrolle dieser Arbei­
ten verhältnismässig gross wäre, ist es kostengünstiger und effizienter, dass 
das Vermessungsamt diese selber durchführt. Die Lage- und Höhenfixpunktnet­
ze 2 garantieren über das ganze Kantonsgebiet einen einheitlichen Bezugsrah­
men für die amtliche Vermessung. Dies wird durch einen zentralen Unterhalt 
und eine zentrale Verwaltung gewährleistet. Die bewährte Aufgabenteilung zwi-

entwurfsah vor, dass die Gem^einden eines Amtebezirkes einen Nachführungs­
kreis bilden und gemeinsam einen Nachführungsgeometer ernennen. Auf­
stände vorgesehen werden. Bereits nach bisherigem Recht bildete jede einzel­
ne Gemeinde einen Nachführungskreis. Der Zusammenschluss der einzelnen 
Nachführungskreise erforderte die Genehmigung der Bau-, Verkehrs- und Ener­
giedirektion. Da sachliche Gründe für eine Einflussnahme des Kantons für ei­
nen zwingenden Zusammenschluss der Nachführungskreise heute fehlen, 

•' wird mit dem Gesetzesentwurf darauf gänzlich verzichtet. Dies heisst aber 

beauftragen. Mit dieser Regelung kann den verschiedenen Bedürfnissen der 
Gemeinden optimal Rechnung getragen werden, 

c Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Kosten für die Gebäudenachführung 
vom Bauherrn zu tragen sind. Die Rechnungsstellung erfolgt durch den Geome­
ter gestützt auf den vom Regierungsrat erlassenen Tarif. Damit wird dem Verur-, 
sacherprinzip konsequent Nachachtung verschafft. Die Rechnungsstellung 

. drücklich begrüsst. Nach heutiger Regelung stellt der Kreisgeometer den Ge-
meinden Rechnung, die ihrerseits berechtigt sind, mittels Reglement die Ko­
sten auf die Grundeigentümer zu überwälzen. 

verlangen, dass der Nachführungsgeometer seihen Aufwand für die Gebäu­
denachführung auch zukünftig der Gemeindein Rechnung stellt und dass die 

• Gemeinde dafür beim Bauherrn eine Gebühr erhebt. Dies wäre aber für die Ge­
meinde mit einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand verbunden. Es ist im Hin-' 

sen bestenrbewährt: So stellt^der^Notar den Erben Rechnung für die Kosten 

minrelnigung^beim Hauseigentümer direkt ein^ Dem Anliegen, die Gebühren 

für die Gebäudenachführung nicht vollständig aufwandabhängig auszugestal­
ten, müsste allenfalls bei der Revision des heutigen (aufwandabhängigen) Ge-
bührentarifs Rechnung getragen werden. 

Der Wunsch des Bernischen Geometer- und Kulturingenieurvereins, von einzel-

mit einem M e h r a u ^ a i i d Verbunden und'eli^^^^ 

Pflichtigen nicht sachgerecht. Zudem verpflichtet die Baubewilligung nicht 
zum Bauen und löst somit nicht in jedem Fall eine Nachführungspflicht aus.' 

d Der Verband Bernischer Finanzverwalter, der Verband bernischer Gemeinde­
schreiber und einzelne Gemeinden lehnen die Verkürzung der Rückzahlfrist der 
Vorschüsse von 15 auf sechs Jahre ab oder stellen sie in Frage. Der Gesetzesent­
wurf hält an der Verkürzung fest. Die Bewirtschaftung der Vorschüsse auf die 
lange Dauer von 15 Jahren widerspricht dem Gebot einer effizienten Verwal-

^ kulturunfähigem l a n d oder ö f fen t l i che^^Gewäsern ' ^ l nSp 
(beispielsweise der Gemeinde Gadmen) konnten deshalb von vornherein nicht 

Vermessung^gestellt werden. Die Kantone können d?n " lnha l t erwei tern uncfwelt­

w e i t e m , dem Regierungsrat^ Damit kann künf t igen°Entwfcklung3rasrf l *R^^^ 

tonsgSSL^gewahrt^vferd^^^^^^ der Vermessungswerke innerhalb dös Kan-

Will eine Gemeinde den Inhalt erweitem, kann sie das ausserhalb der amtl ichen 

Artikel 2 

Die Gemeinden können eine höhere Genauigkeit vorschreiben. ' 

Artikel 3 . • / 

Die Datenderamtlichen Vermessung bilden wichtige Grundlagedaten für den Auf-

Laut Artikel 42 VAV haben die Kantone eine kantonale Vermessungsaufsicht zu be­

stimmen. Das Vermessungsamt als zuständige Organisationseinheit der Bau-, 

Verkehrs- und Energiedirektion leitet, überwacht und kontrolliert die Arbeiten der 
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amtlichen Vermessung. Es sorgt für die Koordination der amtlichen Vermessung 

Artikel 6 

Der Bund verlangt, dass die Arbeitsvergabe mit Ausnahme der Nachführung in 

der Regel auf dem Submissionsweg zu erfolgen habe, wobei die Kantone das Ver­

ordnung bereits mit Wirkung ab I .Januar 1994 auf die amtliche Vermessung (oh­

ne Nachführung) ausgedehnt. 

Artikel 7 

Die Arbeiten der amtlichen Verrtiessung sind durch das Bundesrecht vorgeschrie-

Die Bevorschussung hat sich in jeder Hinsicht bewährt. Sie erleichtert den Ge­
meinden die Erfüllung einer wichtigen Infrastrukturaufgabe. Neben den Ersterhe­
bungen (inkl. Vermarkung) werden den Gemeinden neu Darlehen für Erneuerun­
gen und provisorische Numerisierungen gewährt. Auf die Bevorschussung der 
Nachführung wird verzichtet. 

Zur Auftragserfüllung müssen die beauftragten Personen die Grundstücke betre-

Nach Artikel 12 VAV haben die Kantone Vorschriften über die rechtsgültige Ver­
markung zu erlassen. Unter dem Begriff «Vermarkung» sind sowohl die «Grenz­
feststellung» wie auch das «Anbringen von Grenzzeichen» zu verstehen. 

Artikel 13-18 -

Regelung des Vorgehens bei der Grenzfeststellung. 

Von der eingeräurtiten Kompetenz, auf die Vermarkung der Grundstücksgrenzen 
in bestimmten Fällen zu verzichten, wird Gebrauch gemacht. 

- • ' • . l . • • - :. ^ y. -• 

• A r t i k ® l 2 i i . n s l ? Z ; ' , , • ..'d r' ' ̂ \ r, 

dige Zsvi'lgericht entscheidet über deren Verlauf. 

Artikel 23 

Die Vermarkungskosten bei der Ersterhebung sind grundsätzlich durch die Grund­
eigentümer zu tragen. i 
An die Vermarkung in den Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsgebieten im Berg­
gebiet leistet der Bund Beiträge nach Artikel 3 des Bundesbeschlusses über die 
Abgeltung der amtlichen Vermessung, unter der Voraussetzung, dass auch der 
Kanton einen angemessenen Kostenanteil übernimmt. 
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, an die Vermarkungsarbeiten Beiträge zu 
Ißistsn. ) 

Ersterhebung und Erneuerung • . 

Gemäss Bundesrecht gilt als «Ersterhebung» die vollständige Neuerstellung 
sämtlicher Bestandteile der amtlichen Vermessung in Gebieten ohne definitiv 

Gebiete des Berner Oberlandes sowie'die Gebiete^mit provIso'riJ^ranTrkannten 
Vermessungswerken, welche aus dem letzten Jahrhundert stammen. 
Als «Erneuerung» gilt die Aufarbeitung (Renovation) bestehender, nach.Bundes-
recht bereits definitiv anerkannter Vermessungswerke. Bei der Erneuerung wer. 

. Artikel 24 ynd 25 ' ' • ' 

Die bereits heute bestehende Aufgabenteilung zwischen den Gemeinden und 
dem Kanton wird beibehalten. 

büros*in°Auftrag°gegeben. ^ w®'' '^^" regelmassig an pr ivate Vermessungs 

Artikel 26 • , . ^ • " 

Laut den Bundesvorschriften (Art. 43 VAV) obliegt den Kantonen die Durchfüh-. 
rung der amtlichen Vermessung. Sie haben im Rahmen der Vermessungspro­
gramme den Zeitpunkt der einzelnen Vermessungen zu bestimmen (Art. 21 VAV). 

meinde, welche auch den Aufträg für die Arbeitsausführung erteilt. 

die Rechtssicherheit nicht mehr gewähr le istet wer ten kann^oder 
che Vermessung mit andern Arbeiten koordiniert werden muss - iöt nach Anhö­
rung der Gemeinde eine Anordnung der Arbeiten durch die kantonale Vermes-
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Artikel 28 . • . 

Neben dem Plan für das Grundbuch muss in Rutschgebieten ebenfalls der Perime­
terplan für die Rutschgebiete (Art. 660a ZGB) durch die Vermessungsaufsicht ge­
nehmigt werden. 

Die Kostenteilung erfolgt entsprechend der Regelung der Zuständigkeiten ge­
mäss Artikel 24 und 25. Dies entspricht der heute geltenden Praxis. 

Alle Veränderungen der Erdoberfläche sind gemäss den Bundesvorschriften in 
den Daten der amtlichen Vermessung nachzuführen. Es wird unterschieden zwi­
schen «laufender» und «periodischer» Nachführung. 
Bei der laufenden Nachführung werden die Vermessungsdaten entweder gestützt 
auf ein Meldesystem (z.B. Gebäude) oder gestützt auf Einzelaufträge (z.B. Ausar­
beitung von Mutationsakten zur Nachführung der Grundstücksgrenzen) nachge­
führt. Sie setzt voraus, dass der Nachführungsgeometer dauernd über die vorhan-

Der periodischen Nachführung unterliegen alle Veränderungen (z.B. Waldrän­
der), welche nicht mit einem Meldesystem erfasst werden können. Als Vermes­
sungsmethode wird gemäss dem heutigen Wissensstand vorwiegend die Photo-
grammetrie (Vermessung aus dem Flugzeug) zur Anwendung kommen. Die peri­
odische Nachführung hat sich aus Kostengründen jeweils über ein grösseres Ge­
biet zu erstrecken. Der Nachführungszyklus soll in der Regel zehn Jahre nicht über­
schreiten (Art. 24 VAV). 

Artikel 31 ' -

Um eine koordinierte und rationelle Abwicklung der Arbeiten, welche nicht Rück-

Vermessungsaufsicht für die Durchführung der periodischen Nachführung verant-

Die Arbeiten werden an private Vermessungsbüros in Auftrag gegeben. 

Artikel 32 

Im Kanton Bern verfügen die Gemeinden mit Ausnahme der Städte Bern und Biel 
nicht über die entsprechende Infrastruktur, um diese Arbeiten auszuführen. Sie 

Gemäss dem geltenden Nachführungsdekret aus dem Jahre 1915 können sich 
mehrere Gemeinden mit Bewilligung der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zu 
einem Nachführungskreis zusammenschliessen. In der Vergangenheit haben sich 
in der Regel die Gemeinden eines Amtsbezirkes zu einem Nachführungskreis zu­

sammengeschlossen. Die Städte Bern und Biel besitzen eigene Vermessungsäm-

rungsgeometer. Auf die bisherige Einf lussnahmi des Kantons auf Bildung von 
Nachführungskreisen wird verzichtet. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur 
Regelung der Nachführung offen: ^ _ ^ ^ 

einen gemeinsamen Vertrag ab. , 
- Eine einzelne Gemeinde schliesst mit einem Nachführungsgeometer einen Ver­

trag ab. ' . . .. • , . . 
- Die Gemeinden bilden eine eigene Dienststelle für Vermessung. 

nalvermehrung nicht realisierbar. 
Um eine einheitliche Regelung der Nachführung innerhalb des Kantons zu ge­
währleisten, legt der Regierungsrat die Rechte und Pflichten der Nachführungs­
geometer in einer Verordnung fest. 

dL"n s ind : " ' ' ^ ' ' ^ ' ^ zeigt, dass die Organisationsformen verschie 

- Kantone Aargau und Solothurn: Private Vermessungsbüros mit festen Nachfüh-, 
rungskreisen. Wahlbehörde ist der Regierungsrat. ' 

- Kanton Basellandschaft: Die Nachführung wird durch den Kanton erledigt. Pri-

- Kantone Graubünde^n, Thurgau, Zürich: ofe^NaSfühJung^erfolgt gemeindewei-

sung wird zur Zeit revidiert. Die Vermessungswerke «jl lerr in ZukmifTdurc^^ 

ten kann ein belie^biges Vermessungsbüro betrairt werdet . 
- Kanton Waadt: Die Ausarbeitung der Mutationsakten können einem bel iebigen 

• Vermessungsbüro im Kanton in Auftrag gegeben werden. Die Übertragung der 

Der Nachführungsvertrag wird^uf°d?e Dauer w n f i S ^ Mit 

Artikel34 - . . - • , ^ • . \ • . 

'Die Ersterhebung und die Erneuerung, sowie die Landumlegung müssen nicht 

• Arbeiten ist deshalb der beauftragte Geometer auch für die laufende Nachfüh-
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über die Gebäudeversicherung des Kantons Bern. Infolge der bevorstehenden Li-

wird der Nachführungsgeometer mit einer Kopie der Baubewilligung orientiert. 

Fehlende Grenzzeichen werden nur im Rahmen der Gebäudenachführung von 
Amtes wegen angebracht. Die Kosten für das Anbringen der Grenzzeichen gehö­
ren zu den Kosten der Gebäudenachführung. In den übrigen Fällen werden Grenz­
zeichen nur auf ausdrückliches Verlangen angebracht oder rekonstruiert. 

Artikel 37 

te w^rdSiTei^e^Betträg^^^^ Nachfuhrung der Vermessungswer 

Der Kanton übernimmt wie bisher die Nachführungskosten der Fixpunkte 2. 
Die nach Abzug der Bundesbeiträge verbleibenden Restkosten der periodischen 
Nachführung werden zwischen dem Kanton und den beteiligten Gemeinden auf­
geteilt. Die Organisation und die Durchführung erfolgt gemäss Artikel 31 durch 
das Vermessungsamt. Eine Beteiligung der Gemeinden an den Kosten ist gerecht-
fertigt, da sie drei Viertel der Gebühren für den Datenbezug gemäss Artikel 43 er­
halten. 
Die Durchführung dieser Arbeiten ist zur Zeit nicht aktuell, da der Bund einen 
Nachführungszyklus von ungefähr zehn Jahren vorschreibt. Es ist zu erwarten, 
dass die rasante technische Entwicklung die zukünftigen Methoden der periodi-

Die Kosten der laufenden Nachführung hat der Auftraggeber bzw. der Bewilli-

Neben der laufenden Nachführung ist der Nachführungsgeometer für folgende 
Arbeiten verantwortlich: • • 

Unterhalt der Vermessungswerke laut Artikel 40 (Z.B.Verwaltung der Daten, Da­
tensicherung,'Aufbewahrung der Akten, Archivierung, Unterhalt der Fixpunk­
te 3). •• . 

- Erstellen und Abgabe von Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermes­
sung laut Artikel 42. ' 

w?rb zur Folge hätte, ist sie nicht gee ig r ie i ; . , , 
Der RegierMngsr^t erlässtdie entsprechende tarifördnung. / . 
Der Nachführungsgeometer kann die Annahme eines Auftrages nicht verwei­
gern. Um das finanzielle Risiko zu verkleinern, können Kostenvorschüsse ver-

Damit die amtliche Vermessung in ihren Bestandteilen und in ihrer Qualität erhal­
ten bleibt, muss sie unterhalten werden. 

Abgabe, gewerbliche Nutzung von Auszügen und Auswertungen der amtlichen. 

Artikel 42 , , ' . ' • • , , 

Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen diejenigen Stellen bezeichnet werdeh, 

. zuTcebühr^de^Abga^besteOe ein Entgelt ẑ u ent^r^chteTmit welc^^^^^ 

den. Die Kantone haben den Tarif und die Zahlungsmodalitäten zu regeln!" 
Die Gebühren werden durch die Vermessungsaufsicht als Koordinationsstelle zen­
tral erhoben. Damit wird den Bedürfnissen von Benutzern, welche die Daten 
grossflächig benötigen, Rechnung getragen. : 
Da die Gemeinden für die Erstellung, die Nachführung und den Unterhalt der Ver­
messungswerke verantwortlich sind, werden ihnen drei Viertel der erhobenen Ge-

Unter der gewerblichen Nutzung ist die kommerzielle Nutzung der Daten der amt­
lichen Vermessung zu verstehen (z.B. kommerzielle Datenbanken, Publikation 
von Spezialkarten). - . , • ' ^ "̂  

Der Regierun'gsrat hat bereits folgende Vorschriften auf dem Verordhungsweö er-

- Verordnung über den Gebührentarif für die Nachführung der VermössungSwef-
, ke, • - - , . 

. - Verordnung über die Gebühren für den Bezug von Auszügen und Auswertun-

• .(jgf Dstsn clor smtl ichsri V@rrnsssuny • • .•. •'.. -



Ubergangs- und Schlussbestimm ungen 

Artikel 47 

Nach bisherigem Recht blieben streitige Grenzen bestehen, wenn beim Zivilrich­
ter nicht Klage geführt wurde. Für die Bereinigung dieser offenen Fälle kann ge­
mäss Gesetzesentwurf eine Frist angesetzt werden. 

Artikel 48 

Die Neuorganisation des Nachführungswesens wird erst nach Ablauf der beste­
henden Nachführungsverträge (31.12.1997) eingeführt. 

Artikel 49 , ' ' 

Es wird in vielen Fällen nicht möglich sein, die Ersterhebung oder die Erneuerung 
eines bestehenden Vermessungswerkes zeitgerecht durchzuführen. Um trotzdem 
in den Besitz von provisorischen, digitalen Daten zu gelangen, sehen die Bundes­
vorschriften die «provisorische Numerisierung» vor. Durch diese Massnahme 
wird die definitive Ersterhebung oder Erneuerung zwar aufgeschoben aber nicht 
aufgehoben. 

Artikel 50 

Der bestehende Übersichtsplan, welcher flächendeckend über das ganze Kantons­
gebiet vorliegt, muss weiter nachgeführt werden, bis er durch digitale Daten aus 
dem Grunddatensatz der amtlichen Vermessung- ersetzt werden kann. Dies wird 
frühestens in 20 bis 30 Jahren der Fall sein. 

Artikel 51 

In den unvermessenen Gebieten des Oberlandes ist bei Grenzmutationen in der 
Bauzone ein patentierter Ingenieur-Geometer beizuziehen. Damit sollen Fehler 
bei der Grenzfeststellung und bei der Flächenbestimmung möglichst vermieden 
und die Rechtssicherheit erhöht werden. 

Artikel 52 

Die Bevorschussung der in Arbeit stehenden Vermessungen wird gemäss dem 
geltenden Dekret zur Förderung der Grundbuchvermessung zu Ende geführt. 
Aufgehoben wird die zinslose Bevorschussung des Gemeindeanteils an die Nach­
führung der Vermessungswerke im Berner Jura. 

Artikel 53 

Die bestehenden Vermessungswerke werden gemäss den heute geltenden techni­
schen Vorschriften nachgeführt. Im übrigen gelten aber die neuen Vorschriften. 

Bern, 24. Januar 1995 • Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion 
Die Direktorin: D. Schaer-Born, Regierungsrätin 



Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 18. November 
1992 über die amtliche Vermessung, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

1. Allgemeines < ' 

Inhalt Art.1 ' Das Bundesrecht bestimmt den Inhalt der amtlichen Vermes-
der amtlichen syng 

\ Der Regierungsrat kann durch Verordnung den durch das Bundes-

= Er bezeichnet die Daten, die für den erweiterten Inhalt erhoben wer-
den müssen, deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die Nachfüh-

, rungspflicht sowie die weiteren Anforderungen. Er kann diese Rege­
lungsbefugnis ganz oder teilweise an die Bau-, Verkehrs- und Energie­
direktion übertragen. 

Weitergehende Art.2 Mit Zustimmung der kantonalen Vermessungsaufsicht kann 

undinforma- Art. 3 Der Kanton kann gestützt auf die Daten der amtlichen Vermes-

ve^messungs- Art.4 Die kantonale Vermessungsaufsicht wird durch die zuständi-
eufsicht ge Organisationseinheit der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion aus­

geübt. 

- . rung sowie^der periodischen Nachführung. . 

BVE 

.!-. .•• • 

,.|; 
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Ausgaben-
bewiiligüngen 

Zutritt, • 
Entfernung von 
Gegenständen 

Lage- und 
Höhenfixpunltte 
1. Ouldungs-
pflicht 

2 Die Icantonale Vermessungsaufsicht legt die Entschädigungen fest 
für Arbeiten, die der Kanton selber ausführt. 

9 Sie genehmigt die Entschädigungen für Arbeiten, die nicht auf 
dem Submissionsweg vergeben werden. Vorbehalten bleibt die Ge­
nehmigung des Bundes. 

Art. 7 ' Ausgaben der Gemeinde für die amtliche Vermessung bewil­
ligt der Gemeinderat. 

^ Ausgaben für weitergehende Genauigkeitsanforderungen (Art. 2) 
und für Beiträge an die Vermarkungskosten (Art.23 Abs. 4) bewilligt 
das finanzkompetente Organ der Gemeinde, 

Art.8 ' Der Kanton bevorschusst der Gemeinde die Kosten der Ver­
markung, der Ersterhebung und der Erneuerung durch die Gewäh­
rung von zinslosen Darlehen. 

2 Für die Kosten der Nachführung und des Unterhaltes werden keine 
Darlehen gewährt. 

9 Die Gemeinde hat das Darlehen im Zeitraum zwischen dem Beginn 
der Arbeiten und der Schlussabrechnung in gleichmässigen, nach 
der Kostenschätzung vorausbestimmten Jahresraten zurückzuerstat­
ten. Die erste Jahresrate wird fällig am Ende des Jahres, in welchem 
die Arbeiten begonnen worden sind. 

Art.9 ^Die mit der amtlichen Vermessung beauftragten Personen 
sind befugt, private Grundstücke zu betreten. 

' Die Kulturen sind möglichst zu schonen. Soweit nötig können Pflan­
zen oder andere Gegenstände vorübergehend versetzt oder entfernt 
werden. 

9 Mit Ermächtigung der Regierungsstatthalterin oder des Regie­
rungsstatthalters stehen nötigenfalls die Polizeiorgane der Gemein­
de und des Kantons zur Verfügung. 

Art. 10 'Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haben 
die Errichtung, die Sicherung und den Unterhalt von Lage- und Hö-
henfixpunkten nach vorheriger Anzeige unentgeltlich zu dulden. 

2 Kulturschaden ist zu ersetzen. 

3 Lage- und Höhenfixpunkte können im Grundbuch angemerkt wer­
den, i ' 

" Randlinie - Änderung gegenüber Antrag RR (grüne Fassung) 
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Art. 11 'Vor Ausführung von Arbeiten, durch welche Fixpunkte be­
schädigt werden, ist die kantonale Vermessungsaufsicht oder die 
Nachführungsgeometerin beziehungsweise der Nachführungsgeo­
meter zu benachrichtigen. 

2 Sie treffen die nötigen Vorkehren. 

3 Wer Fixpunkte widerrechtlich beseitigt, verrückt oder beschädigt, 
haftet für den daraus entstehenden Schaden. Die kantonale Vermes­
sungsaufsicht oder die Gemeinde erlässt die Kostenverfügung. 

Zuständigkeit 

2. Vermarkung • 

Art. 12 Die Gemeinde hat vor einer Ersterhebung die Vermarkung 
durchzuführen. 

Gemeinde-
grenzen 

Art. 13 'Die Feststellung der Gemeindegrenzen im unvermesse­
nen Gebiet bedarf der Zustimmung der betroffenen Gemeinden und 
der Genehmigung durch die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. 

2 Der Regierungsrat legt den Verlauf der Gemeindegrenzen fest, 
wenn sich die betroffenen Gemeinder\ nicht einigen oder wenn der 
Grenzverlauf nicht genehmigt werden kann. 

ä Veränderungen von Gemeindegrenzen richten sich nach den Be­
stimmungen der Kantonsverfassung und der Gemeindegesetzge­
bung. Auf Antrag einer Gemeinde kann der Regierungsrat die Korrek­
tur einer unzweckmässigen Gemeindegrenze anordnen. 

Kantonsgrenzen Art. 14 'Die Feststellung der Kantonsgrenze bedarf der Zustim­
mung der betroffenen Kantone. 

2 Veränderungen von Kantonsgrenzen richten sich nach den Bestim-
. mungen der Bundesverfassung. 

Feststellung der 
Hoheitsgrenzen 
im Hochgebirge 

Art. 15 Die Hoheitsgrenzen in dem der Kultur nicht fähigen Land im 
Hochgebirge werden zusammen mit einem verbalen Beschrieb auf 
Plänen, Luftbildern oder andern geeigneten Unterlagen festgestellt. 

Feststellung der 
Grundstücks­
grenzen 
1. In Gebieten 

,ohne anerkannte 
Vermessung 

Art. 16 'Die bekannten Grundeigentümerinnen und Grundeigentü­
mer werden in der Regel zur Grenzfeststellüng an Ort und Stelle auf­
geboten. Sie haben die in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen über I 
den Grenzverläuf mitzubringen. 

2 Die Grenzen werden aufgrund der Aussagen der Grundeigentüme­
rinnen und Grundeigentümer und aufgrund der im Grundbuch vor­
handenen Mutationspläne, der Liegenschaftsbeschreibungen des 
Grundbuches, der früheren Erwerbstitel und der bestehenden Dienst­
barkeitsverträge festgestellt. . . \ 

( 
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3 Kommen die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ihrer 
Pflicht, bei der Grenzfeststellung mitzuwirken, nicht nach, haften sie 
für die daraus entstehenden Mehrkosten. 

2. In extensiv 
genutzten 

Art. 17 Mn extensiv genutzten Landwirtschafts- und Forstwirt­
schaftsgebieten im Berggebiet gemäss Viehwirtschaftskataster, in 
Alp- und Wejdegebieten sowie in unproduktiven Gebieten können 
die Grenzen zusammen mit einem verbalen Beschrieb auf Plänen, 
Luftbildern oder andern geeigneten Unterlagen festgestellt werden. 

2 Bei unklaren Verhältnissen findet ausnahmsweise eine Feldbege­
hung statt. 

'3. In Gebieten 
mit anerkannter 
Vermessung 
und nach 
Landumlegungen 

Art. 18 'Die anerkannte Vermessung bildet die Grundlage für die 
Grenzfeststellung. ^ 

2 In Gebieten, in denen eine Landumlegung durchgeführt worden 
ist, bildet die genehmigte Neuordnung die Grundlage. 

3 Vorbehalten bleibt die Verbesserung von Grundstücksgrenzen 
(Art. 19). 

Verbesserung Art. 19 Mm Rahmen der Ersterhebung und Erneuerung sind un-
st°ücSgren"zen zweckmässige Grenzen unter Mithilfe des Grundbuchamtes zu berei­

nigen. Es können Grenzbegradigungen und unbedeutende Grenzän­
derungen durchgeführt werden. 

2 Die Verbesserung der Grenzen bedarf der Zustimmung der betrof­
fenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. 

Anbringen von , Art.20 'Das Anbringen von Grenzzeichen wird durch das Bundes-
Grenzzaichen pecht geregelt. 

2 Ausser in den im Bundesrecht vorgesehenen Ausnahmefällen 
kann auf das Anbringen von künstlichen Grenzzeichen verzichtet wer­
den 
a in zusammenlegungsbedürftigen Gebieten, 
b in Gebieten, wo die Grenzzeichen dauernd gefährdet sind, 
c in Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsgebieten im Berggebiet ge­

mäss Viehwirtschaftskataster, in Alp- und Weidegebieten sowie in 
unproduktiven Gebieten, 

d zwischen der Fahrbahn einer Strasse und dem Gehweg oder zwi-
, sehen zwei Strassen. 

Abschluss der Art.21 Im Rahmen der Ersterhebung macht die Gemeinde den Ab- I 
•'bvrtVn""".'' schluss der Vermarkungsarbeiten spätestens mit der Auflage des Pla-

^ , nes für das Grundbuch öffentlich bekannt., ' 
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2 Während 30 Tagen kann bei der Gemeinde schriftlich auf Fehler I 
und Mängel der Vermarkung aufmerksam gemacht werden. Die Ge- I 
meinde veranlasst deren Behebung. 

3 Wird der Verlauf einer Grenze bestritten, führt die Gemeinde Eini­
gungsverhandlungen durch. Kommt keine Einigung über den Grenz­
verlauf zustande, erklärt die Gemeinde die Grenze als streitig. 

Streitige Grenzen Art.22 'Eigentümerinnen und Eigentümer, deren Grundstücks­
grenzen als streitig erklärt-worden sind, können innert sechs Mona­
ten seit der gescheiterten Einigungsverhandlung beim zuständigen 
Zivilgericht Klage anheben. 

2 Wird innert dieser Frist keine Klage angehoben, wird die Vermar­
kung rechtsgültig. 

Kosten Art.23 'Die Gemeinde überwälzt die Kosten der Vermarkung auf 
die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Vorbehalten blei­
ben die Absätze 3 und 4. 

2 Kostenpflichtig ist, wem das Grundstück im Zeitpunkt der Kosten­
verfügung gehört. 

3 Der Kanton gewährt der Gemeinde für die Vermarkung von Land­
wirtschafts- und Forstgebieten im Berggebiet gemäss Viehwirt­
schaftskataster, von Alp- und Weidegebieten sowie von unprodukti­
ven Gebieten Beiträge von 20 Prozent an die vom Bund als anrechen­
bar bezeichneten Kosten. 

, * Die Gemeinde kann an die Vermarkungskosten Beiträge leisten. 

Uge-
und Höhenfix­
punkte 2 

3. Ersterhebung und Erneuerung 

Art.24 'Die kantonale Vermessungsaufsicht erhebt und erneuert 
die Lage- und Höhenfixpunkte 2. 

^ Sie kann damit Dritte beauftragen. 

Übrige 
Bestandteils 

Zeitpunkt, ' 
Aüsführung 

Art.25 ' Die Gemeinde erhebt und erneuert die übrigen Bestandtei­
le der amtlichen Vermessung. 

. 2 Sofern sie nicht eine eigene Dienststelle für Vermessung mit 
Dienstanweisungen damit beauftragt, schliesst sie mit einem Dritten 
einen öffentlichrechtlichen Vermessungsvertrag ab. 

, ' ̂  Dienstanweisungen und Vermessungsvertrag bedürfen der Geneh-
imigung der kantonalen Vermessungsaufsicht. 

Art.26 'Die kantonale Vermessungsaufsicht bestimmt im Rahmen 
! der Vermessungsprogramme und im Einvernehmen mit der Gemein-

Vvlde den Zeitpunkt der einzelnen Vermessungeri.^ ^ ^ . ^ . • 
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2 Die Ersterhebüng und die Erneuerung können in Etappen durchge-
führt werden. ' 

3 Die kantonale Vermessungsaufsicht kann nach Anhören der Ge­
meinde die Ausführung einer Ersterhebung oder einer Erneuerung 

Art.27 'Nach Abschluss von Erneuerungsarbeiten, die Rechte an 
Grundstücken berühren, oder nach Abschluss einer Ersterhebung 
legt die Gemeinde den Plan für das Grundbuch, die weiteren zum 
Zwecke der Grundbuchführung erstellten Auszüge aus dem Grundda­
tensatz und allenfalls den Perimeterplan für die Rutschgebiete wäh- . 
rend 30 Tagen öffentlich auf. 

2 Wer in seinen schutzwürdigen Interessen betroffen ist, kann sich 
am Verfahren beteiligen, indem er während der Auflagefrist bei der 
Gemeinde schriftlich auf Fehler und Mängel der Vermessung auf-

3 Die Gemeinde lädt zu einer Einigungsverhandlung vor. Nachdem 
sie allfällige Fehler und Mängel hat beheben lassen, überweist sie die 
Akten mit ihrem Bericht und Antrag der kantonalen Vermessungsauf­
sicht. 

Art.28 'Die kantonale Vermessungsaufsicht genehmigt den Plan 
für das Grundbuch, die weiteren zum Zwecke der Grundbuchführung 

2 Sie sorgt für die Anerkennung des Vermessungswerkes durch den 
Bund. 

Art.29 ' Der Kanton trägt die Kosten für das Erheben und Erneuern 
der Lage- und Höhenfixpunkte 2. 

2 Die Gemeinde trägt die übrigen Kosten für Ersterhebung und Er­
neuerung. 

Art. 30 ' Die kantonale Vermessungsaufsicht führt die Lage- und Hö­
henfixpunkte 2 nach. Sie kann damit Dritte beauftragen. 

2 Die Gemeinde sorgt für die laufende Nachführung der übrigen Be­
standteile der amtlichen Vermessung sowie die Nachführung derVer-

NachfOhruna 

•rj: . 
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Art.32 'Die Gemeinde schliesst mit einer Nachführungsgeomete-

Vertrag ab, sofern sie über keine eigene Dienststelle für Vermessung 
verfügt. 

' Der Vertrag wird auf eine Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Er 

3 Aus wichtigen Gründen kann der Vertrag fristlos aufgelöst werden. 

• Der Regierungsrat regelt durch Verordnung die Rechte und Pflich-

Art.33 'Die Dienstanweisungen der Gemeinde mit eigener Dienst­
stelle für Vermessung und die Nachführungsverträge bedürfen der 
Genehmigung der kantonalen Vermessungsaufsicht. 

' Bei schweren und wiederholten Pflichtverletzungen der Nachfüh-

wichtigen Gründen kann die kantonale Vermessungsaufsicht die Ge-

= Der Entzug der Genehmigung begründet für die Nachführungsgeo-

Kanton noch gegenüber der Gemeinde einen Entschädigungsan­
spruch. 

UndumlegunB'' 

Art-34 'Für die laufende Nachführung während einer Ersterbe-
bung, einer Erneuerung oder einer Landumlegung ist die damit beauf-

Perimeter und den Umfang der Aktenübergabe. ^ 

meterin oder den Nachführungsgeometer richtet sich nach den Vor-
Schriften über das Baubewilligungsverfahren. 

des Bundes an die zuständige Nachführungsgeometerin beziehungs-

I 3 Die Behörde, die in einem besonderen Verfahren Bauten, bauliche' 

NachfDhrung 

konstruiGrsn. • • • • •/ . 
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' Im Rahmen der Gebäudenachführung sind fehlende Grenzzeichen 
von Amtes wegen anzubringen. 

3 Bei einer Nachführung können Grenzen gestützt auf Pläne, Luftbil­
der oder andere geeignete Unterlagen festgestellt werden, wenn die 
betroffenen Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer damit 
einverstanden sind. 

Kosten 
1. Periodische 
Nachführung 
sowie 
Nachführung der 
Lage- und 
Höhenfix­
punkte 2 

Art.37 'Die Gemeinden und der Kanton tragen die nach Abzug der 
Bundesbeiträge verbleibenden Kosten der periodischen Nachfüh­
rung je zur Hälfte. 

2 Für die Nachführung der Lage- und Höhenfixpunkte 2 trägt der Kan­
ton die Kosten allein. , 

2. Übrige 
Nachführungs­
arbeiten 

Art.38 'Die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeo­
meter sowie die Dienststellen für Vermessung setzen die Kosten für 
ihre Nachführungsarbeiten gemäss Gebührentarif durch Verfügung 
fest. 

^ Gebührenpflichtig sind 
a die Auftraggeberin oder der Auftraggeber für Änderungen an 

Grundstücksgrenzen, das Anbringen und die Rekonstruktion von 
Grenzzeichen, 

b die Bewilligungsnehmerin oder der Bewilligungsnehmer für die 
Nachführung der Bauten, der Anlagen, der Rodungen und der Auf­
forstungen, ' 

c die Gemeinde für die Nachführung der Bauten und der Anlagen, 
die gestützt auf eine Plangenehmigung erstellt worden sind oder 
für die eine Bewilligung fehlt. 

3 Die Gemeinde kann die Gebühren gemäss Absatz 2 Buchstabe c 
auf die Verursacher überwälzen. 

• Der Regierungsrat erlässt einen Gebührentarif. Er berücksichtigt 
dabei die Lohnkosten und die Gemeinkosten sowie einen Zuschlag 
für Risiko und Gewinn. ' 

3. Kosten-
vorschuss 

Art.39 Die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeo­
meter kann von der Auftraggeberin oder vom Auftraggeber einen Ko-
stenvorschuss verlangen. 

• 5. Unterhalt 

Zuständigkeit ' Art.40 'Die Nachführungsgeometerin oder der Nachführungsgeo-
; . ' meter hat die Bestandteile der amtlichen Vermessung zu unterhalten. 

; . ; 2 Fehler inn Grunddatensatz sind zu beheben. 
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Kosten A r t . 41 Der KantOH trägt die Kosten fÜT den Unterhalt der L a g e - U n d 
Höhenfixpunkte 2. Die Genneinde trägt die übrigen Unterhaltskosten. 

Abgabe 

Numerische 
Daten 

Gewerbliche 
Nutzung 

6. Abgabe, gewerbliche Nutzung von Auszügen und Auswer­
tungen der amtlichen Vermessung 

Art.42 'Zur Abgabe von Auszügen und Auswertungen der amtli­
chen Vermessung sind einzig die kantonale Vermessungsaufsicht, 
die Gemeindedienststellen für Vermessung und die Nachführungs-
geometerinnen beziehungsweise Nachführungsgeometer zuständig. 

2 Die Abgabestelle erhebt für die Abgabe eine aufwandabhängige 
Gebühr. 

3 Der Regierungsrat erlässt den Gebührentarif. 

Art.43 'Wer numerische Daten der amtlichen Vermessung oder 
Plänauszüge, deren Daten in numerischer Form vorliegen, bezieht, 
hat der kantonalen Vermessungsaufsicht zusätzlich eine Gebühr zu 
entrichten, welches die Investitionskosten und die Betriebskosten der 
amtlichen Vermessung berücksichtigt. 

^ Der Regierungsrat erlässt den entsprechenden Tarif. 

' , Die kantonale Vermessungsaufsicht überweist drei Viertel der Ge­
bühr der Gemeinde, in welcher die Daten bezogen worden sind. 

Art.44 ' Die kantonale Vermessungsaufsicht erteilt die Bewilligung 
für die gewerbliche Nutzung von Auszügen und Auswertungen der 
amtlichen Vermessung. 

^ Für Druckerzeugnisse mit Planausschnitten, deren Flächen mehr­
heitlich die Gemeinden mit eigener Dienststelle für Vermessung be­
treffen, erteilen diese die Bewilligung! 

9 Der Regierungsrat regelt durch Verordnung das Abrechungswe-
sen zwischen dem Bund, dem Kanton und der Gemeinde mit eigener 
Dienststelle für Vermessung. 

7. Rechtspflege und Vollzug • 

Rechtspfiega Art.45 Verfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz und seine Aus­
führungsvorschriften erlassen werden, können nach den Bestimmun-

) gen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege angefochten wer-
den. 

Verordnungen 
das 
Regiarunaeratas 

Art.46 ' Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes 
nötigen Vorschriften. ^ - . / 

^ • Er regelt i n s b e s o n d e r e - ' ^ -
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die Gebühren für die laufende Nachführung sowie für die Abgabe 
von Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermessung, 
die Rechte und Pflichten der Nachführungsgeometerin oder des 
Nachführungsgeometers, 
den Direktzugriff auf die Daten der amtlichen Vermessung mit Infor­
matikhilfsmitteln, 
die Bestimmung zusätzlicher Informationsebenen, 
die Abrechnung der Gebühren für die Bewilligung der gewerbli­
chen Nutzung. 

8. Ubergangs- und Schlussbestimmungen 

Streitige Grenzen Art.47 'Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter 
kann Eigentümerinnen und Eigentümern von Grundstücken, deren 
Grenzen nach den bisherigen Vorschriften streitig sind, Frist ansetzen 
zum Anheben der Klagö beim zuständigen Zivilgericht. 

2 Wird innert der angesetzten Frist keine Klage angehoben, wird die 
mit Bleistift eingetragene Grenze rechtsgültig. 

Bestehende 
Verträge und 
Dienstvorschrif­
ten mit den 
NachfOhrungs-
geometerinnen 
und 
Nachführungs-
geometern 

Art.48 'Die Nachführungsverträge zwischen den Nachführungs­
kreisen und den bisherigen Kreisgeometern bleiben bis zum Ablauf 
der Vertragsdauer am 31. Dezember 1997 in Kraft. 

^ Die Gemeinde, die über keine eigene Dienststelle für Vermessung 
verfügt, hat auf den I .Januar 1998 mit einer patentierten Ingenieur-
Geometerin oder mit einem patentierten Ingenieur-Geometer einen 
Nachführungsvertrag abzuschliessen. 

Provisorische 
Numerisierung 

Art.49 'Die kantonale Vermessungsaufsicht kann nach Anhören 
der Gemeinde die Überführung einer anerkannten Vermessung alter 
Ordnung in eine informatikgerechte Form {provisorische Numerisie­
rung) anordnen. i 

^ Die Vergabe von Arbeiten der provisorischen Numerisierung rich­
tet sich nach den Bestimmungen für die Vergabe von Erneuerungsar­
beiten. 

3 An die Kosten der provisorischen Numerisierung werden entspre­
chend den Vorschriften über die Erneuerung Darlehen gewährt. 

« Für die laufende Nachführung während einer provisorischen Nu­
merisierung ist die damit beauftragte patentierte Ingenieur-Geomete-
rin oder der Ingenieur-Geometer verantwortlich. Die kantonale Ver­
messungsaufsicht bestimmt den Zeitpunkt, den Perimeter und den 
Umfang der Aktenübergabe. • ' 

sichuptan Art. 50 ' Die kantonale Vermessungsaufsicht führt die bestehenden 
t Übersichtspläne nach, bis die für deren Ablösung erforderlichen Da-



20 

ten aus dem Grunddatensatz zur Verfügung stehen. Sie kann damit 
Dritte beauftragen. • 

2 Die Kosten für die Nachführung und den Unterhalt trägt der Kanton. 

Teilung und 
Vereinigung von 

Art. 51 Die Grundbuchverwalterin oder der Grundbuchverwalter 
darf die Teilung oder Vereinigung von Liegenschaften innerhalb der 
Bauzone, die noch nicht vermessen sind, im Grundbuch nur vorneh-

H g T J i T " ' ^ " ' Geometer. unterzeichnete Mutationsu ku de orge 

Vorschüsse Art.5g ' Die Gewährung von Vorschüssen für die Ersterhebungen 
richten sich nach den bisherigen Vorschriften, sofern die Vermes-

2 Vorschüsse für die Nachführung der Vermessungswerke werden 
nicht mehr ausgerichtet. 

3 Nach bisherigen Vorschriften ausgerichtete Vorschüsse für die 
Nachführung sind von der betroffenen Gemeinde dem Kanton innert 

j vjer Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes in vier gleichen Raten zu-

Art.53 Für die Nachführung von Vermessungswerken, die nach al­
ter Ordnung ausgeführt worden sind, gelten die bisherigen techni-

Änderungen Art.54 Das Gesetz betreffend,die Einführung des schweizerischen 
Zivilgesetzbuches vom 28. Mai 1911 (EGzZGB) wird wie folgt geän­
dert: • 

Art. 86 Aufgehoben. . 

Art. 131 Aufgehoben. 

2. Dekret v o m 8. Dezember 1845 über die Parzelfarverme'ssung im 
Berner Jura und Laufental, 

, : 3. Dekret v o m 22. November 1866 betreffend die Bewilligung^ neuer 

, ; . : 5. D e k r e t v f ^ 23. November 1915 über die Nachführung der Vermes-
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6. Dekret vom 26. Februar 1930 zur Förderung der Grundbuchver­
messung, 

7. Dekret vom 11 . September 1878 über die Bereinigung der Gemein­
degrenzen im alten Kantonsteil, 

8. Verordnung vom 22. Februar 1879 über die Bereinigung und die 
Verrfiarchung der Gemeindegrenzen, 

9. Beschluss des Regierungsrates vom 12. März 1926 betreffend den 
Einheitshorizont für Höhenangaben, 

10. Vorschriften des Regierungsrates vom 13. Oktober 1950 über die 
Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen im Kanton Bern 
(deutsches Sprachgebiet), 

11. Verordnung vom 15. März 1989 über die vereinfachte Parzellarver­
messung. 

inkrafttretan Art. 56 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre­
tens. 

Bern, 1. Februar/12. April 1995 Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: Annoni 
. Der Staatsschreiber: Nuspliger 

Bern, 31. März 1995 Im Namen der Kommission 

Der Präsident: Honsberger 


